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N i e d e r s c h r i f t  

über die 28. Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

am Dienstag, dem 06.09.2016,18:00 Uhr,

im Stadthaus I, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße 

- Öffentliche Sitzung -

Anwesend:

Stadtvorstand
Löffler, Hans Georg 
Röthlingshöfer, Ingo 
Krist, Georg 
Klohr, D ieter

Ratsmitqlieder
Bender, Pascal 
Brant!, G isela 
Fillibeck, Jutta 
Frey, Matthias Dr.
Fürst, Otto 
Ganzert, Holger 
Göring, Marco 
G raebert1 Friderike 
Graf, A lexander 
Grün, Jürgen 
Hauck, Martin 
Hayn, Brigitte 
Henigin, Patrick 
Henigin, Roland 
Herber, Dirk 
Hornbach, Barbara 
I pach, Roland 
Jausel, U te Dr.
Käste!, W illi 
Kerth, W erner 
Köhler, Klaus 
König, Jonas Luca 
Koppenstein, Rosa 
Levis-Hofherr, Diana 
Lichti, Vo lker 
M arggraff1 W ilfried 
Meininger, Christoph 
M eisel1 Ulrike 
O hm er1 Ernst
Oswald-M utschler, Roswitha 
Raes, Richard 
Ressmann, Dr. W olfgang 
Schick, C laus-Rene 
Schweitzer, Petra 
Stabler, C lemens 
Weigel, Marc 
W erner, Kurt 
W ilier, Helga

komm t um 18:33 Uhr zu TO P 11

komm t um 18:07 Uhr zu TO P 5

komm t um 18:07 U h rzu  TOP 5
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Verwaltunq
Adam s, Bernhard 
Anton, A lexander 
Breitel, Andrea 
Di Noi, Mario 
Doll, Andrea 
GrOschel, Andreas 
Günther, Andreas 
Klein, Klaus 
Mehling, Susanne 
Müller, Rolf 
Pauly, Martina 
Priester, Anke 
Schatten, Anna-Lena 
Seebach, Harald 
Staab, Dagmar 
Ulrich, Stefan 
Walz, Marion

Entschuldigt:

Stadtvorstand
Blarr1 W altraud

Ratsmitqlieder
Bachtier, Christoph 
K ilthau1 Jürgen 
Lopez Herreros, Eredesvinda 
ROther1 Regina 
Schm idt, Peter 
Schreiner, W erner

T A G E S O R D N U N G :

1. Einwohnerfragestunde

2. Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße

4. Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für selbstständige 
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße

5. Radverkehrskonzept
Fahrradvermietsystem VRNnextbike im Verkehrsverbund Rhein-Neckar

6. Widmung von Straßenflächen gemäß §§ 1 und 36 Landesstraßengesetz 
(LStrG)

251/2016

252/2016

241/2016

259/2016
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7. Bebauungsplan „Am SchieferkopFI Änderung im Ortsbezirk Neustadt 245/2016
Hambaoh

a) Beschluss überdie während derfrühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit,der Behörden undsonstigenTräger öffentlicher Belange 
gem ^ O A b s . 1 u n d ^ 4 A b s 1 B a u ö B  abgegebenen Stellungnahmen
b) Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
eonstigenTräger öffentlicher Belange g e m . ^ 3 A b s . 2 u n d ^ 4 A b s . 2  
BauöB

6 örundsatzbeschluss über die Aufgabe der Wohnsiedlung 246/2016
^Maifischgraben^,Branchweilerhofstraße156bis167e(ungerade 
Hausnummern)

9 Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmittel für die Realschule 260/2016
plus Maikammer-Hambach

10 Antrag zur Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die 266/2016
Feuerwehr im ^uge der Baumaßnahme B39

11 Aussprache zum Zeitungsartikel vom 0 6 0 9 2 0 1 6 Ì S  
^KonkurrenzausschlussklauselimstadtebauIichenVertragLachen- 
Speyerdorfs

12. M itteiIungenundAnfragen

VorEinthttindieTagesordnungbittetderVorsitzendeumAufnahmeder 

Tagesordnungspunkte ,AntragzurBereitsteiiung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für 

die Feuerwehr im ^uge der Baumaßnahme B39^ und „Aussprache zum Zeitungsartikel vom 

06.09.20161.S. „Konkurrenzausschlussklausel im städtebaulichen Vertrag Lachen- 

Speyerdorfs im Wege der Dringlichkeit. Dagegen hat der Stadtrat keine Einwände.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und 

Beschlussfähigkeit fest.

T O P I

Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Anfragen vor.



- 2 4 8 -

TOP 2

Neubesetzung von Ausschüssen, Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden 

Mitgliedern

Es liegen keine Änderungen vor.

' u r  j  251/2016

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Stadtrat einstimmig die als Anlage 

beigefügte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung.

l u r  4 252/2016
Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für selbstständige ehrenamtliche 

Feuerwehrangehörige der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Stadtrat einstimmig die als Anlage 

beigefügte Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für selbstständige ehrenamtliche 

Feuerwehrangehörige der Stadt Neustadt an der Weinstraße.

T 0P  5 241/2016
Radverkehrskonzept

Fahrradvermietsystem VRNnextbike im Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Auf Empfehlung des Arbeitskreises Radverkehrskonzept beschließt der Stadtrat bei 8 Nein

stimmen (SPD) und 1 Enthaltung (RM Hauck, SPD) mehrheitlich, aktuell nicht am 

Fahrradvermietsystem VRNnextbike teilzunehmen.
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T G F 6  259/2016

Widmung von Straßenflächen g e m ä ß ^ l u n d 36 Eandesstraßengesetz (EStrG)

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt der Stadtrat einstimmig, dass 

die Straße

„Im Falkenhorst^ (Flurstücksnummer 1600/58) in Neustadt an der Weinstraße, 

Grtsbezirk Königsbach,

dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet wird.

T G F T  245/2016

Bebauungsplan „Am SchieferkopF !.Änderung im Grtsbezirk Neustadt-Hambach

a) Beschluss über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der 

Behörden und sonstigenTräger öffentlicher Belange g e m . ^ 3 A b s . 1 u n d ^ 4 A b s . 1  

BauGBabgegebenenSteIIungnahmen

b) Freigabezur Beteiligung deröffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange g e m . ^ 3 A b s . 2 u n d ^ 4 A b s . 2 B a u G B

Auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz und des Ausschusses für Bau 

und Flanung beschließt der Stadtrat einstimmig

a) überdle Inderfrühzeitigen BetelllgungderGffentIIchkeIEderBehcrden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange g e m ä ß ^ 3 Ä b s . 1 u n d ^ 4 Ä b s . 1 B a u G B  abgegebenen 

Stellungnahmen laut Ve^waltungsvorschlag und

b) die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem ^ 3 Abs. 2 und ^  4 Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan „Am 

Schieferkopf !.Änderung durchzuführen.
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246/2016

Grundsatzbeschluss über die Aufgabe der Wohnsiedlung WIaifischgraben E 

Branchweilerhofstraße163bis16Te(ungerade Hausnummern)

Auf Empfehlung des Innenstadtbeirates und des Ausschusses für Bau und Flanung 

beschließt der Stadtrat einstimmig, dass die Wohnsiedlung mit den Adressen 

Branchweilerhofstraße 153 bis 167e(ungerade Hausnummern),genannt „MaifischgrabenE 

im Laufe des ersten Halbjahres 2017in Gänze aufgegeben wird.

TGP9 260/2016

Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmittel für die Realschule plus 

Maikammer-Hambach

AufEm pfehiungdesHauptausschussesstim m tderStadtrateinstim m igderBereitsteIIung 

von überplanmäßigen Haushaltsmitteln in Höhe von 262 .690^fü r die Abschlagszahlungen 

2014 ,2015und2016 fü r Schulbetriebskosten der Realschule plus Maikammer-Hambach zu.

T G F IO  266/2016

AntragzurBereitsteIIungvon überplanmäßigen Haushaltsmitteln fürd ie  Feuerwehrim  
^ugeder Baumaßnahme B39

Oer Stadtrat beschließt einstimmig, dass der Feuerwehr überplanmäßige Haushaltsmittel in
Hchevcn

56.000,00 Euro

zur Verfügung gestellt werden sollen

Oiese Summe ergibt sich aus zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Froduktkonten 

1262000.523820 (geringwertige Vermögensgegenstände 6.000,00 Euro) und 

1262000.561500 (Oienstkleidung 52 000,00 Euro).
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T 0 F 1 1

Aussprache zum Zeitungsartikel vom 06.09.2016i.S^Konkurrenzausschlussklausel 

im städtebaulichen Vertrag Lachen-SpeyerdorF^

Oer Vorsitzende informiert über den heutigen Zeitungsartikel zudiesem Them a und liest eine 

diesbezüglicheE-Mail der F a .Gerst vor,in  der sie erwägt als Investor des geplanten 

Bauprojektes zurückzutreten. Oaraufhin erfolgt eine Aussprache seitens der 

Btadtratsmitglieder.Oie RM sindsich einig,dass sie den Investor nicht verlieren wollen und 

weiterhin hinter dem Vorhaben stehen.

TOF 12

MitteiIungenundAnfragen

Oer Vorsitzende informiert die RM über eine Anfrage von GOO, FOF und Bündnis 90/Oie 

Grünen i.B. „Verwaltungskostenzuschuss Betreuende Grundschulen vom 15.06.2016, die die 

Ven^valtungam 12.07.2016schriftlich beantwortet hat. O ieAnfragesow iedas 

Antw ortschre iben liegendem Frotoko lla lsAn lagebe iundso llendenR M zusatzIichnochper 

Mail zur Verfügung gestellt werden.

EndederBitzung: 18:42 Uhr

Hans Georg Löftier 

Vorsitzender

AndreaBreitei

Frotokoiiführerin



Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Neustadt an der Weinstraße vom

■ H E
1 · Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

erhalten eine

2. Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst·ømme



3. Abs.OBatz le rhä l t  folgende Fassung:

^OIeFeuerwehrangehohgen erhalten bei nicht kostenpflichtigen Einsätzen 6,00 EUR 
Stunde und bei Brandsicherheitswachen 10,00 EUR pro BtundeB

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.10.2016 in Kraft.

Neustadt an der Weinstraße, den 
STADTVERWALTUNG

Hans Georg Löffler 
Oberbürgermeister



Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für selbstständige ehrenamtliche 
Feuerwehrangehörige der Stadt Neustadt an der Weinstraße vom

Der Stadtrat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung in Verbindung mit dem § 13 Abs 
6 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) vom 02. November 1981 zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08.03.2016 (GVBI. S. 173), die folgende Satzung beschlossen 
die hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Ersatz des Verdienstausfalls für Selbstständige

Beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Feuenwehr der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße haben nach § 13 Abs. 6 LBKG Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der 
ihnen durch die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen 
Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Stadt entsteht -  bei Einsätzen auch 
während der zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit notwendigen Zeit- in Form eines 
pauschalierten Stundenbetrages.

§ 2
Arbeitszeiten

Der Verdienstausfall für Selbständige ist in der Regel auf die Zeit montags bis freitags von 
8:00 bis 18:00 Uhr sowie samstags von 8:00 bis 13:00 Uhr begrenzt, wobei die erste 
angefangene Stunde voll zu rechnen ist.

§3
Höhe der Entschädigung

Als Entschädigung wird ein Regelstundensatz von 35,00 Euro gewährt.

§4
Geltendmachung des Anspruchs

Der Verdienstausfall, auf den die selbstständigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Neustadt an der Weinstraße nach dieser Satzung Anspruch haben, wird nur auf 
Antrag gewahrt. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen eines Jahres nach dem Einsatz 
oder dem anderen anspruchsbegründenden Tatbestand schriftlich gestellt wird

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.10.2016 in Kraft.

Neustadt an der Weinstraße, den 
STADTVERWALTUNG

Hans Georg Löffler 
Oberbürgermeister



CDU EE
Stadtratsfraktionen

Freie7
D em okraten

FDP

Herrn
Oberbürgermeister 
Hans-Georg Löffler 
Marktplatz 1 

67433 Neustadt

Anfrage: Verwaltungskostenzuschuss „Betreuende Grundschule“

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Fraktionen von CDU, DIE GRÜNEN und der FDP bitten, nachfolgende Anfrage im fachlich zu
ständigen Jugendhilfeausschuss und im Rat der Stadt Neustadt an der Weinstraße als verantwort
liches Finanzgremium zu beantworten:

Die Stadt Neustadt/Weinstraße zahlt seit 2015 einen Verwaltungskostenzuschuss für ihre BGSen, 
die auf ehrenamtlicher Basis ein flexibles und leistungsstarkes Angebot für Schulkinder im Primar- 
schulbereich zur Verfügung stellen.
Ziel unserer entsprechenden Initiative war es, Ehrenamt zu entlasten und die Attraktivität der Über
nahme von Vorstandsposten in den Trägerstrukturen zu steigern.

Mit Blick auf eine Erfolgskontrolle fragen wir an:

1. Wie wurde das Geld 2015 und 2016 auf die einzelnen BGS verteilt?
2. Wie verwenden die BGS das Geld?
3. Direktes Ziel war die Entlastung des Vorstandes, insbesondere mit Blick auch auf den Kas

senführer/Schatzmeister. Wurde dieses Ziel erreicht?
4. Weiterhin sollte die Personalgewinnung für den Vorstand erleichtert werden. Wurde dieses 

Ziel erreicht?
5. Wie schätzen die BGSen und die Venwaltung des Jugendamtes den Prozess von der Prob

lemdefinition bis zur -lösung ein?

Desweitern gibt es auch eine Betreuung am Leibniz-Gymnasium. Wie stellt sich die Situation dort 
da?

Mit freundlichen Grüßen

Neustadt, den 15.06.2016

Anfrage:

/  C lem ens Stabler irt W erner



STADTVERWALTUNG

Stadtverwaltung - 67429 Neustadt an der WeinstraBc

An die Stadtratsfraktionen 
CDU
Bündnis 90/Die Grünen 
Freie Demokraten

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

12. Juli 2016
Anfrage: Verwaltungskostenzuschuss „Betreuende Grundschule“

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung hat einen Fragebogen an die Fördervereine gesandt.
Von 11 angeschriebenen Fördervereinen haben 10 geantwortet. 
Folgende Erkenntnisse konnten so gewonnen werden:

zu Frage 1 :
der Verwaltungskostenzuschuss (50 €  pro Kind ohne 
Mittagsverpflegung und 100 €  pro Kind mit Mittagsverpflegung plus 
1.000 €  pro Förderverein) wird anhand der betreuten Kinder berechnet 
und an die einzelnen Fördervereine der Grundschulen ausgezahlt. Die 
einzelnen Beträge können in der gesonderten Aufstellung entnommen 
werden.

NEUSTADT
A N  DER WEINSTRASSE

Jugendhilfe und Einrichtungen

Zimmer 108

Heike Metzger 
Abteilungsleiterin

fon: 06321 855-633 
fax: 06321 855-7633 
heike.metzger@stadt-nw Ce

www.neustadt.eu

Unsere Anschrift:

Konrad-Adenauer-StraSe 43 
67433 Neustadt an der 

Weinstraße

Unsere Öffnungszeiten:

Montag 
Dienstag 
Mittwoch 

Donnerstag 
Freitag

08:30-12.00 Uhr 

08:30-12:00 Uhr 
08 30-12.00 Uhr 

14:00-18:00 Uhr 

08:30-12:00 Uhr

Telefonzentrale: 06321 855-0 

Tetefaxzentrale: 06321 855-280

Zu Frage 2:
Vier Fördervereine verwenden den Zuschuss für den Einsatz von 
externen Verwaltungskräften, 6 Fördervereine verwenden es als 
Honorar für Fördervereinsmitglieder. Alle Fördervereine geben die 
Gelder auch für Material für Verwaltungstätigkeiten aus.

Zu Frage 3:
Alle Fördervereine, die geantwortet haben teilten mit, dass das Ziel der 
Entlastung erreicht wurde.

Zu Frage 4:
Drei Fördervereine sehen Vorteile bei der Gewinnung von 
ehrenamtlichen Mitgliedern, die auch Verantwortung im Förderverein 
übernehmen möchten. Die anderen konnten derzeit hierzu noch keine 
Angaben machen, da die Wahlen im neuen Schuljahr anstehen.

Die Rückmeldungen der Fördervereine machen deutlich, dass ein 
Zuschuss durch die Verwaltung in diesem Bereich notwendig war. Die 
Umsetzung ist zeitnah und ohne größere Verzögerungen erfolgt.

UM-MNR 
DE 149390961

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Haardt 
BLZ: 546 512 40 
Konto: 15 03

IBAN:
DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC. MALA DE 51 DKH

http://www.neustadt.eu


Seite 2
Schreibenrier
Sterilverwehung

Für das Leibniz-Gymnasium nimmt die Schulabteilung wie folgt 
Stellung:

“OerFörderverein “Freundeskreis Leibniz-Gymnasiume.V.“ istTräger 
des Betreuungsangebotes am Leibniz Gymnasium 
^ r erhälthierfür(alsfreiwillige LeistungjvonderStadtNeustadtander 
Weinstraße eine jährliche pauschalierte Zuwendung.
Oer Beantragungs-und Abrechnungsaufwand desTrägers ist daher 
wesentlich geringer als für eine “BetreuendeGrundschule“.

Mit der Nachmittagsbetreuung von Schülern der 5. und 6. Klassen
wurde im Schuljahr2013/14 begonnen
Abdem Schuljahr Z014/2015wurde das Betreuungsangebot um ein
Mittagessensangebot erweitert, welches gut angenommen wird.
FürdasSchuljahr2015/201Sgibtesbereits30Anm eldungen

O erTräger nimmt an den regelmäßigen Erfahrungsaustausch-Treffen 
derLeitungenderSchulbetreuungen in Neustadt teil

Oie Schulleitung und die Lehrkräfte unterstützen aktivdas
Nachmittagsbetreuungsangebot,welchesalsBereicherungdes
Schulprofilsgesehenwird
Oie Schule prüft derzeit, wie sie sich selbst zu einer Ganztagsschule 
weiterentwickeln kann

Aktuell arbeiten Schulleitung und Gebäudemanagement mit dem 
Förderverein an der Erweiterung des Raumangebotesfürdie 
Nachmittagsbetreuung“

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag:

HeikeM etzger
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STADTVERWALTUNG
N kDT
A N  DER WEINSTRASSE

Feedback zum Verwaltunaskostenzuschuss

Name der Einrichtung:

1. Wie verwenden sie den Zuschuss? (Zutreffendes bitte ankreuzen, 
Mehrfachnennungen sind möglich)

Wir beauftragen eine externe Verwaltungskraft □

Ein Mitglied unseres Fördervereins übernimmt die Verwaltungstätigkeit 
gegen Honorar □

Material für Verwaltungstätigkeiten □

Sonstiges:_______

2. Direktes Ziel des Zuschusses ist die Entlastung des Vorstands, 
insbesondere des Kassenwarts/ Schatzmeisters.
Dieses Ziel wurde (zutreffendes bitte ankreuzen)

erreicht □  nicht erreicht □

3. Darüber hinaus soll die Gewinnung von Nachfolgern in der 
Vorstandschaft erleichtert werden.
Dieses Ziel wurde (zutreffendes bitte ankreuzen)

erreicht □  nicht erreicht □
uns liegen noch keine Erfahrungen vor □



STADTVERWALTUNG
Stadtverwaltung - 67429 Neustadt an der Weinstraße

Übersicht auf Verwaltungskostenzuschuss Betreuende Grundschulen Neustadt
fü r das Schuljahr 2014/2015

Förderverein/Förderkreis Zuschuss 2. Schulhalbjahr 
(01.01.-31.07.2015)

M ichael-Ende-Schule, Haardt 1.825,00 €

Dr.-A lbert-Finck-Schule, Hambach 3.650,00 €

Brüder-Grim m -Schule, Diedesfeld 1.975,00 €

August-Becker-Schule, Lachen-Speyerdorf 4.000,00 €

Schule am Storchennest, Geinsheim 1.775,00 €

G rundschule G immeldingen 2.275,00 €

Schöntalschule 1.500,00 €

G rundschule Mußbach 2.075,00 €

Hans-Geiger-Schule 3.400,00 €

Eichendorffschule 1.250,00 €

Ostschule 3.000,00 €

NEUSTADT
A N  DER WEINSTRASSE

Gesamt: 26.725,00 €



STADTVERWALTUNG
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Stadtverwaltung - 67429 Neustadt an der WeinstraRa A N

Übersicht auf Verwaltungskostenzuschuss Betreuende G rundschulen Neustadt
fü r das Schuljahr 2015/2016

Förderverein/Förderkreis Schuljahr 2015/2016 
(01.08.2015-31.07.2016)

Michael-Ende-Schule, Haardt 3.750,00 €

Dr.-AIbert-Finck-SchuIe1 Hambach 7.450,00 €

Brüder-Grim m -Schule, Diedesfeld 4.700,00 €

August-Becker-Schule, Lachen-Speyerdorf 7.650,00 €

Schule am Storchennest, Geinsheim 4.600,00 €

Grundschule G immeldingen 4.850,00 €

Schöntalschule 2.900,00 €

Grundschule Mußbach 3.950,00 €

Hans-Geiger-Schule 6.550,00 €

Eichendorffschule 2.500,00 €

Ostschule 7.250,00 €

/
USTADT

DER WEINSTRASSE

Gesamt: 56.150,00 €


